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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mikronadel-Array,
einen Formkörper zur Herstellung eines Mikronadel-
Arrays sowie Verfahren zur Herstellung eines Mikro-
nadel-Arrays.

[0002] Mikronadeln werden eingesetzt, um Wirkstof-
fe direkt in die Haut, auch als transdermale Verab-
reichung bezeichnet, abzugeben. Hierzu weisen die
Mikronadeln gerade eine derartige Länge auf, um le-
diglich in die äußeren Hautschichten einzudringen,
jedoch vorzugweise Nerven und Blutgefäße nicht zu
erreichen und somit diese unverletzt zu belassen.
Nichtsdestotrotz erzeugen Mikronadeln kleine Löcher
in den oberen Hautschichten, wodurch die Wirkstoff-
aufnahme gegenüber einer rein äußerlichen Auftra-
gung von Wirkstoffen auf die Haut signifikant erhöht
ist.

[0003] Mikronadel-Arrays, die eine Vielzahl von Mi-
kronadeln, beispielsweise angebracht an einer Trä-
gerfläche, aufweisen, können zur kurzfristigen Ver-
abreichung oder zur langfristigen Applikation verwen-
det werden. Eine bevorzugte Möglichkeit der Wirk-
stoffabgabe von den Mikronadeln in die Haut besteht
darin, dass sich Wirkstoff aufweisende Bereiche der
Mikronadeln oder die gesamte Mikronadel auf- bzw.
ablösen und derart über die Haut vom Körper auf-
genommen werden. Hierzu sind die Mikronadeln ins-
besondere, zumindest teilweise, aus wasserlöslichen
Stoffen bzw. Materialien hergestellt. Neben der direk-
ten Wirkstoffabgabe durch die Mikronadeln an sich ist
es auch möglich, dass die Mikronadeln Poren oder
Hohlräume aufweisen oder als Hohlnadeln ausgebil-
det sind, um derart eine Wirkstoffabgabe an die Haut
zu ermöglichen. Darüber hinaus können Mikronadeln
an sich auch wirkstofffrei sein. Hierbei kann dann bei-
spielsweise ein äußeres Auftragen des Wirkstoffs auf
die Außenseite der Mikronadeln erfolgen oder erst
nach dem Entfernen der Mikronadeln von der Haut
eine wirkstoffhaltige Substanz auf die entsprechende
Hautstelle aufgetragen werden, um derart Wirkstoffe
mittels Einsatzes von Mikronadeln zu verabreichen.

[0004] Mikronadeln können unter anderem aus Ke-
ramik, Metall oder Polymer hergestellt sein. Bevor-
zugt ist es, dass diesen Materialien eine oder meh-
rere Wirkstoffkomponenten zugegeben werden und
sich derart eine Formulierung der Mikronadeln ergibt.

[0005] Ein gängiges Verfahren zur Herstellung von
Mikronadeln besteht im Gießen der Mikronadeln bzw.
gesamter Mikronadel-Arrays, beispielsweise mittels
Gussform wie Matrizen aus Silikon. Insbesondere
aufgrund der hydrophoben Eigenschaften zwischen
der Gussform und der darauf aufgegebenen, meist
flüssigen, Formulierung ergeben sich zahlreiche Pro-
bleme bei derartigen Herstellungsverfahren.

[0006] Bei einem derartigen Gießen des Mikronadel-
Arrays wird ein flüssiges Material, das üblicherwei-
se den Wirkstoff enthält, auf dem Formkörper, wie ei-
ne Matrize dosiert, so dass die Flüssigkeit in die py-
ramidenförmigen Vertiefungen gelangt. Gegebenen-
falls wird dasselbe oder ein anderes Material weiter
auf die Matrize dosiert, so dass oberhalb der Ver-
tiefungen eine Bodenplatte bzw. Trägerschicht aus-
gebildet ist. Die gegebenenfalls aus einem anderen
Material hergestellte Trägerschicht ist somit mit den
in den Vertiefungen angeordneten Mikronadeln ver-
bunden. Die Trägerschicht ist insbesondere erforder-
lich, um die Mikronadeln aus dem Formkörper zu
entformen. Auch ist die Trägerschicht erforderlich,
um eine gleichmäßige Kraftübertragung der Applika-
tion der Mikronadeln in die Haut zu gewährleisten.
Da, nicht nur das die Mikronadel ausbildende Mate-
rial, sondern auch das die Trägerschicht ausbilden-
de Material trocknen muss, ist herstellungsbedingt ei-
ne möglichst geringe Schichtdicke der Trägerschicht
gewünscht. Ferner ist einerseits eine möglichst ho-
he Festigkeit dieser Schicht erwünscht, um eine gu-
te Kraftübertragung, insbesondere beim Applizieren
in die Haut zu ermöglichen. Andererseits verhindert
eine hohe Steifigkeit der Trägerschicht ein Anpassen
des Mikronadel-Arrays, beispielsweise an Uneben-
heiten der Haut oder beim Aufbringen des Mikrona-
del-Arrays an nicht ebenen Stellen der Haut.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Mikronadel-
Array zu schaffen, das bei ausreichend Stabilität eine
gute Applikation gewährleistet. Ferner besteht eine
unabhängige Aufgabe darin, einen geeigneten Form-
körper zur Herstellung eines Mikronadel-Arrays so-
wie ein Verfahren zur Herstellung eines Mikronadel-
Arrays zu schaffen.

[0008] Die Lösung der unterschiedlichen Aufgaben
erfolgt durch ein Mikronadel-Array gemäß Anspruch
1, einen Formkörper gemäß Anspruch 10 sowie ein
Verfahren zur Herstellung gemäß Anspruch 14.

[0009] Das erfindungsgemäße Mikronadel-Array
weist eine Vielzahl von Mikronadeln auf. Die Mikrona-
deln sind hierbei insbesondere pyramidenförmig aus-
gebildet und weisen einen rechteckigen Querschnitt
auf. Mit den Mikronadeln ist eine die Mikronadeln tra-
gende Trägerschicht verbunden. Zur erfindungsge-
mäßen Verbesserung der Trägerschicht ist die Trä-
gerschicht als Gitterstruktur ausgebildet oder weist
eine Gitterstruktur auf. Durch eine derartige Gitter-
struktur kann eine ausreichende Steifigkeit zur Kraft-
übertragung erzielt werden. Andererseits besteht ei-
ne gewünschte Flexibilität, um beispielsweise das Mi-
kronadel-Array auch an unebenen Stellen der Haut
oder in gekrümmten Bereichen aufbringen zu kön-
nen.

[0010] Besonders bevorzugt ist es, dass die Gitter-
struktur derart ausgebildet ist, dass sie zumindest
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einen Teil der Mikronadeln miteinander verbindet.
Vorzugsweise sind sämtliche Mikronadeln über die
Gitterstruktur miteinander verbunden. Hierbei ist es
grundsätzlich möglich, dass ausschließlich eine Git-
terstruktur als Trägerschicht vorgesehen ist und/oder
die Gitterstruktur in eine Trägerschicht eingebettet
ist. Ferner sind diese beiden Ausgestaltungsmög-
lichkeiten auch kombinierbar, so dass beispielsweise
in Teilbereichen des Mikronadel-Arrays eine Gitter-
struktur in die Trägerschicht eingebettet und in ande-
ren Bereichen ausschließlich eine Gitterstruktur vor-
gesehen ist.

[0011] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass die Git-
terstruktur Kreuzungspunkte aufweist, die zumindest
teilweise mit den Mikronadeln verbunden sind. Be-
sonders bevorzugt ist es, dass sämtliche Mikronadeln
mit Kreuzungspunkten verbunden sind. Gegebenen-
falls können zusätzliche Kreuzungspunkte von Gitter-
strukturen auch neben den Mikronadeln zur weiteren
Versteifung vorgesehen sein.

[0012] Die Gitterstruktur kann Gitterstege mit unter-
schiedlichen Winkeln zueinander aufweisen, wobei
es bevorzugt ist, dass die Gitterstruktur gleichförmig
ist und somit sämtliche Stege gradlinig verlaufen und
an den Kreuzungspunkten Winkel vorgesehen sind.
Besonders bevorzugt ist ein Winkel von 90° an den
Kreuzungspunkten. Es ist jedoch auch möglich zu-
mindest teilweise Gitterstege vorzusehen, die nicht
geradlinig verlaufen.

[0013] Zur Verbindung der Mikronadeln mit den Ste-
gen der Gitterstruktur ist es bevorzugt, dass das die
Mikronadeln ausbildende Material derart mit Stegen
der Gitterstruktur verbunden ist, dass das Materi-
al diese im Bereich der Mikronadeln umgibt. Gege-
benenfalls können auch unterschiedliche Materialien
vorgesehen sein, so dass die Mikronadel zumindest
im Bereich der Spitze durch ein erstes Material her-
gestellt ist, das insbesondere den Wirkstoff aufweist.
Mit einem weiteren Material, das insbesondere den
Wirkstoff nicht aufweist und somit kostengünstiger ist,
kann eine Verbindung zwischen der Mikronadel und
den Stegen der Gitterstruktur erfolgen. Insbesondere
ist eine Verbindung zwischen den Mikronadeln durch
das Material der Mikronadel oder ein weiteres Mate-
rial derart realisiert, dass das entsprechende Material
die entsprechenden Kreuzungspunkte umgibt.

[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Gitterstruktur zumindest teilweise vorge-
fertigt. Hierbei kann die Gitterstruktur Fasern, insbe-
sondere Textilfasern aufweisen und ist besonders be-
vorzugt aus derartigen Fasern hergestellt.

[0015] Ferner ist es möglich die Gitterstruktur durch
einen linienförmigen Auftrag eines Materials herzu-
stellen. Als Material ist insbesondere PVP, Dextran,
PLGA oder dergleichen geeignet. Ein Herstellen kann

hierbei durch ein linienförmiges Aufdosieren des Ma-
terials auf die Oberseite des Formkörpers, wie ins-
besondere der Matrize erfolgen. Auch ist es möglich
das linienförmige Auftragen zur Herstellung der Git-
terstruktur mit einer vorgefertigten Gitterstruktur zu
kombinieren, so dass eine vorgefertigte Gitterstruktur
zumindest teilweise linienförmig überspritzt wird.

[0016] Ferner betrifft die Erfindung einen Formkör-
per zur Herstellung eines Mikronadel-Arrays, insbe-
sondere zur Herstellung eines Mikronadel-Arrays wie
vorstehend beschrieben.

[0017] Der Formkörper, bei dem es sich insbeson-
dere um eine Matrize handelt, weist eine Vielzahl
von Vertiefungen bzw. Kavitäten in einem Grundkör-
per auf. Bei den Vertiefungen handelt es sich insbe-
sondere um pyramidenförmig ausgebildete Vertiefun-
gen zur Ausbildung pyramidenförmiger Mikronadeln.
Die Vertiefungen erstrecken sich ausgehend von ei-
ner Oberseite des Grundkörpers. Zur Ausbildung ei-
ner Gitterstruktur sind bei einer bevorzugten Aufüh-
rungsform in der Oberseite des Basiskörpers Kanä-
le vorgesehen. Die Kanäle können auch durch Vor-
sehen von Erhebungen oder Ansätzen ausgebildet
sein. Die Gitterstruktur wird insofern derart ausgebil-
det, dass zunächst ein Dosieren von insbesondere
den Wirkstoff aufweisendes Material in die Vertiefun-
gen erfolgt und anschließend dasselbe oder ein an-
deres Material derart dosiert wird, dass auch die an
der Oberseite des Grundkörpers vorhandenen Kanä-
le mit Material befüllt werden.

[0018] Vorzugsweise ist zumindest ein Teil der Ver-
tiefungen mit Kanälen verbunden. Insbesondere sind
die Kreuzungspunkte von Kanälen zumindest teil-
weise derart angeordnet, dass sich die Kanäle im
Bereich der Vertiefungen kreuzen. Insofern ist je-
de Vertiefung in bevorzugter Weiterbildung der Erfin-
dung mit mindestens einem, insbesondere mindes-
tens zwei Kanälen verbunden. Zumindest ein Teil der
Kanäle ist derart angeordnet bzw. ausgebildet, dass
er benachbarte Vertiefungen miteinander verbindet.

[0019] Durch den vorstehend beschriebenen Form-
körper kann insbesondere in bevorzugter Weiterbil-
dung ein erfindungsgemäßes Mikronadel-Array wie
vorstehend beschrieben, hergestellt werden. Auch ist
es möglich in die Kanäle eine Gitterstruktur einzule-
gen. Beispielsweise könnte in einen Teil der Kanäle
Fasern einer Gitterstruktur eingelegt werden. Diese
werden sodann von einem Material zur Ausbildung
einer vollständigen Gitterstruktur umgeben, bzw. um-
spritzt.

[0020] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren eines Mikronadel-Arrays, wobei insbesonde-
re die Herstellung eines erfindungsgemäßen Mikro-
nadel-Arrays bevorzugt ist.
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[0021] In einem ersten Verfahrensschritt erfolgt das
Dosieren eines Materials wie einer Flüssigkeit, die
insbesondere den Wirkstoff enthält in Vertiefungen
eines Formkörpers. Der erste Verfahrensschritt kann
auch mehrere Einzelschritte enthalten, in denen je-
weils insbesondere unterschiedliche Materialien do-
siert werden. Bevorzugt ist hierbei die Verwendung
eines erfindungsgemäßen Formkörpers wie vorste-
hend beschrieben. Im nächsten Schritt erfolgt ein lini-
enförmiges Aufbringen eines Materials auf eine Ober-
seite des Formkörpers zur Ausbildung einer Gitter-
struktur. Hierbei kann der Formkörper wie vorste-
hend anhand des erfindungsgemäßen Formkörpers
beschrieben, Kanäle aufweisen oder auch eine im
Wesentlichen ebene Oberfläche aufweisen, auf die
eine entsprechende Gitterstruktur aufgetragen wird.
Bevorzugt ist es hierbei, dass ein anderes Materi-
al, als das zur Ausbildung der Mikronadelspitzen ver-
wendete Material, aufgebracht wird.

[0022] Bevorzugt ist ferner, dass das linienförmige
Aufbringen zumindest teilweise derart erfolgt, dass
zumindest ein Teil der Linien Vertiefungen kreuzt
bzw. mit der Rückseite der in den Vertiefungen aus-
gebildeten Mikronadeln verbunden ist. Des Weiteren
ist es bevorzugt, dass das linienförmige Aufbringen
derart erfolgt, dass zumindest ein Teil der Kreuzungs-
punkte der Linien im Bereich insbesondere über den
Vertiefungen angeordnet ist.

[0023] Das erfindungsgemäße Mikronadel-Array,
das vorzugsweise in den vorstehend beschriebenen
Formkörper und/oder mit dem vorstehend beschrie-
benen Verfahren hergestellt ist, weist gegenüber be-
kannten Mikronadel-Arrays eine Vielzahl von Vortei-
len auf. Aufgrund der Gitterstruktur ist es insbeson-
dere möglich, das Mikronadel-Array auch auf unebe-
nen oder gewölbten Bereichen der Haut anzuordnen
und weiterhin ein gleichmäßiges Eindringen der Mi-
kronadeln in die Haut zu realisieren, so dass eine gu-
te Wirkstoffabgabe gewährleistet ist. Auch ist die Fle-
xibilität des Mikronadel-Arrays durch das Vorsehen
einer Gitterstruktur verbessert. Bei Ausgestalten ei-
nes erfindungsgemäßen Mikronadel-Arrays mit Zwi-
schenräumen zwischen den Stegen der Gitterstruk-
tur weist dies ferner den Vorteil auf, dass Feuchtigkeit
einfach zur Haut gelangen kann und insofern, dass
Auflösen der Mikronadeln oder eines Teils der Mikro-
nadeln verbessert ist. Dies ist insbesondere von Vor-
teil, wenn die Gitterstruktur bzw. die Trägerschicht
aus einem nicht auflösenden Material hergestellt ist.
Ferner ist es von Vorteil, dass insbesondere bei ei-
ner längeren Applikation des Mikronadel-Arrays die-
ses mit einem Pflaster auf der Haut fixiert wird, wo-
bei das Pflaster sodann auch in den Zwischenräu-
men der Gitterstruktur mit der Haut verbunden wer-
den kann und ein sichereres Fixieren des Mikronadel-
Arrays auf der Haut gewährleistet ist.

[0024] Ein weiterer Vorteil einer Gitterstruktur be-
steht darin, dass diese weniger Masse aufweist, die
aufgelöst werden muss.

[0025] Nachfolgend wird die Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die anliegenden Zeichnungen näher erläutert.

[0026] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht eines Mi-
kronadel-Arrays gemäß einer ersten bevorzug-
ten Ausführungsform,

Fig. 2 eine schematische Draufsicht eines Mi-
kronadel-Arrays gemäß einer zweiten bevorzug-
ten Ausführungsform,

Fig. 3 eine schematische Schnittansicht in
Längsrichtung einer Mikronadel,

Fig. 4 eine schematische Draufsicht eines Mi-
kronadel-Arrays gemäß einer dritten bevorzug-
ten Ausführungsform,

Fig. 5 eine schematische Draufsicht eines Mi-
kronadel-Arrays gemäß einer vierten bevorzug-
ten Ausführungsform, und

Fig. 6 und Fig. 7 schematische Schnittansich-
ten von Matrizen zur Herstellung erfindungsge-
mäßer Mikronadel-Arrays.

[0027] In den Figuren sind unterschiedliche Aus-
führungsformen von Mikronadel-Arrays schematisch
dargestellt. Der Einfachheit halber sind hierbei die Mi-
kronadeln 10 als Quadrate dargestellt.

[0028] In dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausfüh-
rungsbeispiel ist eine Gitterstruktur mit Stegen 12, 14
ausgebildet. Die die Gitterstruktur ausbildenden Ste-
ge 12, 14 sind rechtwinklig zueinander angeordnet.
Die Stege sind hierbei derart angeordnet, dass ein
Teil der Kreuzungspunkte 16 oberhalb der Mikrona-
deln 10 angeordnet ist. Weitere Kreuzungspunkte 18
sind jeweils zwischen den Mikronadeln 10 angeord-
net.

[0029] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, können die Ste-
ge selbstverständlich auch eine Breite aufweisen, die
etwas größer als die Grundfläche der Mikronadeln 10
ist.

[0030] Die Mikronadeln 10 sind vorzugsweise pyra-
midenförmig und weisen insbesondere einen recht-
eckigen, vorzugsweise quadratischen Querschnitt
auf. Die Vertiefungen der Matrize sind entsprechend
ausgebildet.

[0031] In der in Fig. 3 dargestellten Schnittansicht
ist eine Mikronadel 10 dargestellt. Diese ist in einem
unteren, die Spitze der Nadel ausbildenden Bereich
20 durch ein Material hergestellt, das insbesondere
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den Wirkstoff aufweist. Die Nadelspitze kann auch
insbesondere mehrschichtig ausgebildet sein, wobei
insbesondere unterschiedliche Materialien nachein-
ander dosiert werden. Ferner ist ein Steg 12 einer
Gitterstruktur dargestellt. Zur Verbindung der Nadel-
spitze 20 mit dem Steg 12 der Gitterstruktur ist ein
weiteres Material 22 vorgesehen. Dieses umschließt
den Steg 12 im Bereich der Oberseite der Nadel 10
tropfenförmig.

[0032] In den Fig. 4 und Fig. 5 sind ähnliche Git-
terstrukturen dargestellt, wobei diese derart angeord-
net sind, dass sich die Mikronadeln in den Zwischen-
räumen der Gitterstruktur befinden. Insofern handelt
es sich um Gitterstrukturen, die in eine Trägerschicht
eingebettet bzw. eingelegt sind. Ferner können die-
se Gitterstrukturen auch aus einem anderen Material
hergestellt sein.

[0033] Beim Befüllen einzelner Kavitäten zum Aus-
bilden der Mikronadeln ist es auch möglich, dass ins-
besondere weitere Material 22 in einer Menge vorzu-
sehen, dass das Material benachbarter Bereiche zu-
sammenfließt, bzw. sich miteinander verbindet. Hier-
durch erfolgt das Ausbilden einer Gitterstruktur.

[0034] Alternativ kann zur Ausbildung einer Gitter-
struktur auf der Oberseite 26 des Grundkörpers bzw.
der Matrize 28 ein Material linienförmig aufgebracht
werden, wobei dies vorzugsweise derart erfolgt, dass
sich die Linien oberhalb der Kavitäten bzw. Vertiefun-
gen 24 kreuzen.

[0035] Fig. 6 und Fig. 7 zeigen schematisch verein-
fachte Darstellungen von möglichen Ausgestaltun-
gen von Matrizen.

[0036] Bei der in Fig. 6 dargestellten einfachen Aus-
gestaltung sind pyramidenförmige Vertiefungen 24
vorgesehen, die sich, ausgehend von einer ebenen
Oberfläche 26 der Matrize nach innen bzw. in Fig. 6
nach unten erstrecken. Die Mikronadeln 10 werden
durch Auffüllen der Kavitäten 24 hergestellt. Insbe-
sondere durch Befüllen mit einem weiteren Material
22 (vergl. Fig. 3) kann eine Gitterstruktur dadurch er-
zeugt werden, dass sich an der Oberseite 26 der Ma-
trize 28 Material benachbarter Kavitäten miteinander
verbindet.

[0037] Zusätzlich oder alternativ kann auf der Ober-
seite 26 eine vorgefertigte Gitterstruktur angeordnet
werden.

[0038] Bei einer weiteren Ausführungsform einer
Matrize 30 (Fig. 7) sind zusätzlich zu dem in der Ma-
trize 30 vorgesehenen Kavitäten 24 zur Ausbildung
der Mikronadeln 10 in einer Oberseite 32 der Matri-
ze Vertiefungen 34 ausgebildet. Diese Vertiefungen
34 sind linien- oder kanalförmig ausgebildet und ver-
binden benachbarte Kavitäten 24 miteinander. Durch

Befüllen der Vertiefungen 34, insbesondere mit ei-
nem weiteren Material 22, kann auf einfache Wei-
se eine Gitterstruktur erzeugt werden. Gegebenen-
falls kann zu einer Versteifung unter Verbesserung
der Struktur eine Verbesserung der Qualität in die ka-
nalförmigen Vertiefungen 34 eine vorgefertigte Gitter-
struktur eingelegt werden, die sodann von dem wei-
teren Material 22 zumindest teilweise umschlossen
wird.

Patentansprüche

1.  Mikronadel-Array mit
einer Vielzahl von Mikronadeln (10) und
einer die Mikronadeln (10) tragenden Trägerschicht
(12, 14),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (12, 14) als Gitterstruktur ausgebil-
det ist oder eine Gitterstruktur aufweist.

2.    Mikronadel-Array nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gitterstruktur (12, 14) die
Mikronadeln (10) miteinander verbindet.

3.  Mikronadel-Array nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gitterstruktur (12,
14) Kreuzungspunkte (16, 18) aufweist, die zumin-
dest teilweise mit den Mikronadeln (10) verbunden
sind.

4.  Mikronadel-Array nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass insbesondere
Stege der Gitterstruktur (12, 14) rechtwinklig zuein-
ander sind.

5.  Mikronadel-Array nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das die Mi-
kronadeln (10) ausbildende Material zumindest ein-
zelne, insbesondere alle Kreuzungspunkte (16) einer
insbesondere vorgefertigten Gitterstruktur umgibt.

6.    Mikronadel-Array nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitter-
struktur (12, 14) vorgefertigt ist.

7.    Mikronadel-Array nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitter-
struktur (12, 14) durch linienförmiges Auftragen ei-
nes Materials, das insbesondere PVP aufweist, her-
gestellt ist.

8.    Mikronadel-Array nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitter-
struktur (12, 16) Fasern, insbesondere Textilfasern
aufweist, insbesondere aus Textilfasern hergestellt
ist.

9.    Mikronadel-Array nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitter-
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struktur (12, 14) durch das die Mikronadeln (10) aus-
bildende Material hergestellt ist.

10.  Formkörper zur Herstellung eines Mikronadel-
Arrays, insbesondere nach einem der Ansprüche 1
bis 9, mit
einem eine Vielzahl von Vertiefungen (24) aufweisen-
den Grundkörper (28, 30),
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Ausbildung einer Gitterstruktur (12, 14) an einer
Oberseite des Grundkörpers Kanäle (34) vorgesehen
sind.

11.  Formkörper nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Vertiefun-
gen mit Kanälen verbunden ist.

12.    Formkörper nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Vertiefung (24)
mit mindestens einem, insbesondere zwei Kanälen
(34) verbunden ist.

13.  Formkörper nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Teil der Kanäle (34) benachbarte Vertiefungen (24)
miteinander verbindet.

14.  Verfahren zur Herstellung eines Mikronadel-Ar-
rays, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis
9 mit den Schritten:
Dosieren eines oder mehrerer Materialen in Vertie-
fungen (24) eines Formkörpers (28, 30), insbesonde-
re eines Formkörpers nach einem der Ansprüche 10
bis 13, und
linienförmiges Aufbringen eines Materials auf eine
Oberseite des Formkörpers zur Ausbildung einer Git-
terstruktur (10, 12).

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das linienförmige Aufbringen
des Materials derart erfolgt, dass zumindest ein Teil
der Linien die in dem Formkörper vorgesehenen Ver-
tiefungen (24) kreuzt.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass das linienförmige Aufbringen
des Materials derart erfolgt, dass zumindest ein Teil
an durch die Gitterstruktur (12, 14) ausgebildeten
Knotenpunkten (16) im Bereich der Vertiefungen (24)
angeordnet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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